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07/03/029/24
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf beschließt, 

1.   Die Hebesätze für die Grundsteuer werden für das 
Gebiet der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf ab 
01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

a.  für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grund-
steuer A) auf 380 v. H.

b für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 200 v. H.

2.   Der Bürgermeister wird beauftragt, die Hebesätze zu 
1. in die Haushaltssatzung für die Jahr 2025 aufzu-
nehmen. 

07/03/30/24
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf beschließt die nachfolgend genannten Ein-
wohnerinnen und Einwohner zu sachkundigen Einwoh-
nerinnen und Einwohnern in den beratenden Ausschuss 
für Bauen und Bauleitplanung zu berufen:

1. Frau Katja Hüttenrauch-Grötzsch
2. Frau Susanne Wichert-Herzog
3. Herrn Alexander Flohr
4. Herrn Justus Meißner
5. Herr Matthias Kraus

Beschlussprotokoll der 3. 
Sitzung der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Petersha-
gen/Eggersdorf vom 17. Ok-
tober 2024.

öffentlicher Teil

07/03/028/24
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf beschließt, die Wertgrenzen in der Haus-
haltssatzung gemäß §5 KomKKV entsprechend anzu-
passen.

Gemeinde Petershagen/Eg-
gersdorf

ab 01.01.2009
TEUR

ab 01.01.2025
TEUR

1.  Wertgrenze, ab au-
ßerordentliche Erträge 
und Aufwendungen 
als Gemeinde von we-
sentlicher Bedeutung 
angesehen werden 

250 250
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07/03/31/24
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf benennt Herr Timo Kraus zum Kinder- und 
Jugendbeauftragten der Gemeinde Petershagen/Eg-
gersdorf. 

07/03/32/24
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf benennt Frau Eva-Maria Henckel zur Inte-
grationsbeauftragten der Gemeinde Petershagen/Eg-
gersdorf.  

07/03/33/24

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petersha-
gen/Eggersdorf hat die Stellungnahmen aus der öf-
fentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie 
der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und aus 
der erneuten Auslegung und Behördenbeteiligung 
zum Bebauungsplanentwurf geprüft sowie unterein-
ander und gegeneinander abgewogen. Die Gemein-
devertretung beschließt das Ergebnis der Abwägun-
gen entsprechend der Anlagen (Abwägungsprotokoll 
1 und Abwägungsprotokoll 2).

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petersha-
gen/Eggersdorf beschließt auf der Grundlage der 
§§ 1 Abs. 8 und 10 Abs. 1 Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 28.07.2023 (BGBl. I S. 221) m. W. v. 
01.10.2023 geändert worden ist, die 10. Änderung 
des Bebauungsplans „Eggersdorf-Zentrum“ im Be-
reich „Kastanienallee/Haselaustraße“. Die Begrün-
dung der Satzung wird gebilligt.

3. Der Beschluss über die Satzung ist ortsüblich be-
kannt zu machen. 

07/03/34/24
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf stimmt dem Abschlussbericht (4. Fortschrei-
bung zu und beschließt, die 4. Fortschreibung des Lärm-
aktionsplans für die Gemeinde Petershagen/Eggersdorf.

07/03/35/24
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf beschließt, die aus der Anlage ersichtliche 
Hauptsatzung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf 
mit der Maßgabe, dass in § 13 Abs. 3 Satz 1 hinter der 
Angabe "§ 25 Satz" die Zahl "3" eingefügt wird.  

Hauptsatzung der Gemeinde  
Petershagen/Eggersdorf

- Hauptsatzung -
Gemäß der §§ 4 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommu-
nalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], berichtigt [Nr. 38]) hat 
die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf in ihrer Sitzung am 17.10.2024 (Bekannt-
machung Amtsblatt 11/2024) folgende Hauptsatzung 
beschlossen:

Allgemeines

§ 1 Name der Gemeinde
(1)  Die Gemeinde führt den Namen «Gemeinde Pe-

tershagen/Eggersdorf».
 
(2)  Sie hat die Rechtsstellung einer amtsfreien Gemein-

de.

§ 2 Wappen, Flagge und Dienstsiegel
(1)   Das Wappen der Gemeinde zeigt, geteilt durch einen 

silbernen Göpel, vorn in Rot einen goldenen Schlüs-
sel, hinten in Blau einen halben, golden bewehrten, 
silbernen Steinbock, unten in Grün einen silbernen 
Stern.

 
(2)   Die Flagge der Gemeinde ist weiß und hat - bei Auf-

hängung an einem Querholz - beiderseits einen ein-
gerückten schmalen Farbstreifen, links blau, rechts 
rot. Das Gemeindewappen steht in der Mitte.

 
(3)   Das Dienstsiegel der Gemeinde Petershagen/Eg-

gersdorf zeigt das Gemeindewappen und trägt die 
Umschrift „GEMEINDE PETERSHAGEN/EGGERS-
DORF * LANDKREIS MÄRKISCH-ODERLAND“ so-
wie eine laufende Nummerierung.

§ 3 Ortsteile
(1)   In der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf beste-

hen die folgenden Ortsteile im Sinne von §§ 45 ff. 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf)

a)  Petershagen, in den Grenzen der Gemarkung Pe-
tershagen,

b)  Eggersdorf, in den Grenzen der Gemarkung Eg-
gersdorf.

(2)  Die Ortsteile werden ohne Ortsteilvertretung gebildet.
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Bürgerbeteiligung

§ 4 Förmliche Einwohnerbeteiligung
(1)  Neben Einwohneranträgen (§ 13 BbgKVerf), Bürger-

begehren und Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) 
beteiligt die Gemeinde ihre Einwohner in wichtigen 
Gemeindeangelegenheiten mit folgenden Formen:
a) Einwohnerunterrichtung

b) Einwohnerfragestunde

c) Einwohnerversammlung

d) Anliegerversammlung

e) Einwohnereingaben (Petitionen)

f) Bürgerbefragung

g) Einwohnerbefragung
 Einzelheiten werden entsprechend § 13 Abs. 1 Satz 
5 BbgKVerf in einer gesonderten Satzung geregelt.

 
(2)  Zur Unterrichtung der Einwohner unterhält die Ge-

meinde eine Internet-Seite und ein monatlich er-
scheinendes Informationsblatt. Die Erstellung erfolgt 
unter Mitwirkung des nach § 19 der Hauptsatzung 
gebildeten Medienrates.  

 
(3)  Abweichend von § 13 Abs. 4 BbgKVerf wird be-

stimmt, dass für die Unterzeichnung eines Einwoh-
nerantrages ein Quorum von 2 % der Antragsberech-
tigten ausreichend ist.

 
(4)  Die in Absatz 1 genannten Formen sind auch für 

die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen offen. 
Darüber hinaus beteiligt die Gemeinde Kinder und 
Jugendliche in folgenden Formen:

1. das aufsuchende direkte Gespräch,
2. durch offene Beteiligung in der Form

a) Diskussionsrunde,
b) Workshop,

3. projektbezogen durch situative Beteiligung in 
der Form

a) Diskussionsrunde,
b) Workshop.

Die Gemeindevertretung entscheidet unter Berück-
sichtigung des betroffenen Personenkreises, des Be-
teiligungsgegenstandes und der mit der Beteiligung 
verfolgten Ziele, welche der geschaffenen Formen im 
Einzelfall zur Anwendung gelangt.

Gemeindevertretung

§ 5 Entscheidungen der Gemeindevertretung über 
Vermögensgegenstände der Gemeinde

Die Gemeindevertretung entscheidet über Geschäfte über 
Vermögensgegenstände der Gemeinde(Veräußerungen), 

sofern der Wert 100.000 € übersteigt und es sich nicht 
um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. Ent-
scheidungen bis zu dieser Wertgrenze trifft der Haupt-
ausschuss, es sei denn, es handelt sich um ein Geschäft 
der laufenden Verwaltung. Entscheidungen bis zu einem 
Wert von 50.000,00 € trifft der Bürgermeister (Hauptver-
waltungsbeamte) allein; dies gilt nicht für die Veräuße-
rung von Immobiliarvermögen, es sei denn diese erfolgt 
im Rahmen von Flurstückbereinigungen.

§ 6 Der Gemeindevertretung 
 vorbehaltene Gruppen von Entscheidungen

(1)   Die Gemeindevertretung behält sich gemäß § 28 
Abs. 4 Satz 1 BbgKVerf folgende Gruppen von An-
gelegenheiten zur Entscheidung vor, für die anson-
sten der Hauptausschuss zuständig wäre: 
 a)  die Vergabe von Aufträgen und Beschaffun-

gen, sofern der Auftragswert bei Bauleistungen 
500.000,00 € und bei sonstigen Lieferungen und 
Leistungen 250.000 € übersteigt;

 b)  die Vergabe von Planungs-, Beratungs- und Un-
terstützungsleistungen, sofern der Auftragswert 
250.000,00 € übersteigt;

 c)  Ankäufe von Grundstücken, sofern der Wert 
50.000 € übersteigt;

 d) die Einleitung von Enteignungsverfahren.
Bis zu den in Satz 1 genannten Wertgrenzen bleibt 
der Hauptausschuss zur Entscheidung zuständig, es 
sei denn, es handelt sich um ein Geschäft der laufen-
den Verwaltung.

(2)   Der Hauptausschuss kann gemäß § 50 Abs. 3 Satz 
2 BbgKVerf in Einzelfällen Angelegenheiten der Ge-
meindevertretung zur Entscheidung vorlegen.

§ 7 Mitteilungspflichten der Gemeindevertreter 
und sachkundigen Einwohner

(1)   Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner tei-
len dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung in-
nerhalb von vier Wochen nach der konstituierenden 
Sitzung der Gemeindevertretung bzw. ihrer Beru-
fung schriftlich ihren ausgeübten Beruf sowie andere 
vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, soweit 
dies für die Ausübung des Mandats von Bedeutung 
sein kann. Anzugeben sind:
 a)  der ausgeübte Beruf unter Angabe des Arbeitge-

bers bzw. Dienstherrn und die Art der Beschäf-
tigung oder Tätigkeit. Bei mehreren ausgeübten 
Berufen ist der Schwerpunkt der Tätigkeit anzu-
geben.

 b)  jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder 
in einem gleichartigen Organ einer juristischen 
Person mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in 
der Gemeinde.
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(2)   Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Anga-
ben ist dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
innerhalb von vier Wochen nach ihrem Eintritt schrift-
lich mitzuteilen.

§ 8 Aufwendungsersatz und  
Aufwandsentschädigung

Die Gewährung von Aufwendungsersatz und Aufwand-
sentschädigung für Mitglieder der Gemeindevertretung, 
sachkundige Einwohner, Beauftragte, Mitglieder des Se-
niorenbeirates und Mitglieder des Medienrates der Ge-
meinde wird durch gesonderte Satzung geregelt.

§ 9 Vorsitzender der Gemeindevertretung und 
Stellvertretungen

Zu Beginn der ersten Sitzung nach der Neuwahl wählt 
die Gemeindevertretung unter Leitung des an Lebens-
jahren ältesten, anwesenden Gemeindevertreters aus 
ihrer Mitte den Vorsitzenden und zwei Stellvertretungen. 
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung wird bei Ver-
hinderung von seinen Stellvertretungen vertreten, und 
zwar in der durch die Wahl der Stellvertretungen be-
stimmten Reihenfolge.

§ 10 Öffentlichkeit der Sitzungen
(1)   Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemein-

devertretung werden spätestens sechs volle Tage 
vor der Sitzung nach § 21 Abs. 8 öffentlich bekannt 
gemacht.

(2)   Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des 
Hauptausschusses werden spätestens vier volle 
Tage vor der Sitzung nach § 21 Abs. 8 öffentlich be-
kannt gemacht.

(3)   Die Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer 
Ausschüsse sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist 
auszuschließen, wenn überwiegende Belange des 
öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Ein-
zelner dies erfordern. Dies ist insbesondere bei fol-
genden Gruppen von Angelegenheiten der Fall:

a) Personalangelegenheiten, mit Ausnahme von 
Wahlen,

b) Disziplinarangelegenheiten,

c) Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Ein-
zelner,

d) Zuschüsse an Dritte, soweit deren wirtschaftli-
che Situation offengelegt wird.

(4)   Bei Grundstücksangelegenheiten, Vergaben und 
sonstigen Vertragsangelegenheiten mit Dritten ist 

die Öffentlichkeit nur dann und insoweit auszuschlie-
ßen, wie das berechtigte Interesse beteiligter Dritter 
das öffentliche Informationsinteresse überwiegt. Im 
Zweifel entscheidet die Gemeindevertretung durch 
Beschluss mit einfacher Mehrheit. 

§ 11 Mitwirkung des Bürgermeisters  
(Hauptver-waltungsbeamten) bei der  

Vorbereitung der Sitzungen
(1)   Der Bürgermeister (Hauptverwaltungsbeamte) wirkt 

bei der Vorbereitung von Beschlüssen und Be-
schlussvorlagen in angemessenem Umfang mit 
und stellt den Mitgliedern der Gemeindevertretung 
Handlungsspielräume dar. 

(2)   Der Bürgermeister (Hauptverwaltungsbeamte) leitet 
unmittelbar nach deren Eingang die Ladungen nebst 
Tagesordnungen sowie Sitzungsunterlagen zu Ver-
bandsversammlungen oder Versammlungen sonsti-
ger Vereinigungen, die er in seiner Eigenschaft als 
Vertreter der Gemeinde erhält, an die Mitglieder der 
Gemeindevertretung weiter; das Gleiche gilt in dem 
Falle, in dem ein Dritter zur Vertretung der Gemeinde 
bestimmt ist. Die Übermittlung hat in elektronischer 
Form zu erfolgen. Nehmen Gemeindevertreter nicht 
an elektronischer Kommunikation teil, so erfolgt die 
Mitteilung abschriftlich. Die Übermittlung soll inso-
weit unterbleiben, wie einzelne Mitglieder der Ge-
meindevertretung für sich auf die Übermittlung ver-
zichten. 

(3)   Näheres regelt die Geschäftsordnung der Gemein-
devertretung. 

Beauftragte; Seniorenbeirat; Medienrat

§ 12 Beauftragte, Seniorenbeirat
(1)  Die Gemeindevertretung benennt durch offene Ab-

stimmung für die Dauer der jeweiligen Kommunal-
wahlperiode eine Gleichstellungsbeauftragte gem. 
§ 18 BbgKVerf und benennt in gleicher Verfahrens-
weise einen Integrationsbeauftragten gem. § 17 Abs. 
1 BbgKVerf sowie einen Beauftragten für Menschen 
mit Behinderung als weitere Beauftragte gem. § 17 
Abs. 1 BbgKVerf sowie einen Kinder- und Jugend-
beauftragten gem. § 19 Abs. 3 BbgKVerf und einen 
Beauftragten Ortschronisten. Die Gemeindevertre-
tung benennt durch offene Abstimmung oder bestellt 
durch geheime Wahl die Mitglieder eines Senioren-
beirates gem. § 17 Abs. 1 BbgKVerf.

(2)  Nach Ablauf der Wahlperiode führen die Beauftragten 
und der Beirat ihre Tätigkeit bis zur erneuten Benen-
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nung beziehungsweise Bestellung durch die neu ge-
bildete Gemeindevertretung fort.

(3)  Die Beauftragten und die Beiratsmitglieder nehmen 
die besonderen Interessen und Belange der von ih-
nen vertretenen Bevölkerungsgruppen wahr. Den 
Beauftragten und Mitgliedern des Beirates ist Gele-
genheit zu geben, zu Maßnahmen und Beschlüssen, 
die Auswirkungen auf ihre jeweiligen Geschäftsberei-
che haben, Stellung zu nehmen.

(4)  Die Beauftragten und Beiratsmitglieder sind in der 
Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig, sie sind in ihrer 
Funktion keinen Weisungen unterworfen. Die Beauf-
tragten und Beiratsmitglieder haben das Recht, an 
den Sitzungen der Gemeindevertretung und an den 
Sitzungen der Ausschüsse teilzunehmen. Das Teil-
nahmerecht erstreckt sich auch auf Teile nicht öffent-
licher Sitzungen, in denen Beratungsgegenstände, 
die dem jeweiligen Aufgabengebiet der Beauftragten 
oder Beirates entsprechen, beraten werden. Damit 
sie dieses Recht ausüben können, sind sie zu den 
Sitzungen zu laden. Die Ladung erfolgt gemäß den 
Bestimmungen zur Ladung der Gemeindevertretung.

§ 13 Kommunale Gleichstellungsbeauftragte
(1)  Die Gleichstellungsbeauftragte hat auf die Gleichstel-

lung von Frau, Mann und Divers in Beruf, öffentlichem 
Leben, Bildung und Ausbildung, Familie sowie in den 
Bereichen der sozialen Sicherheit hinzuwirken.

(2)  Die Gleichstellungsbeauftragte ist dem Bürgermei-
ster unmittelbar unterstellt. Sie hat das Recht, sich 
an die Gemeindevertretung oder deren Ausschüs-
se zu wenden und ihre von der des Bürgermeisters 
abweichende Auffassung zu Vorlagen, Maßnahmen 
und Beschlüssen darzulegen.

(3)  Für die kommunale Gleichstellungsbeauftragte gelten 
innerhalb der Verwaltung der Gemeinde Petersha-
gen/Eggersdorf abweichend von § 25 Satz 3 Lan-
desgleichstellungsgesetz in der ab dem 1. Januar 
2025 geltenden Fassung die Aufgaben und Kompe-
tenzen der Gleichstellungsbeauftragten nach § 22 
Landesgleichstellungsgesetz entsprechend. Die §§ 
23 bis 24 Landesgleichstellungsgesetz finden keine 
Anwendung.

§ 14 Integrationsbeauftragter
Der Integrationsbeauftragte hat darauf hinzuwirken, 
dass die Gemeinde in ihren Beschlüssen ihrer Integra-
tionsaufgabe gegenüber allen Einwohnern, die nicht 
über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügen oder 
ausländischer Herkunft sind, in angemessenem Umfang 

nachkommt. Der Integrationsbeauftragte nimmt die be-
sonderen Interessen dieser Bevölkerungsgruppe wahr.

§ 15 Kinder- und Jugendbeauftragter
Der Kinder- und Jugendbeauftragte hat darauf hinzu-
wirken, dass in gemeindlichen Satzungen, Planungen, 
Beschlüssen und Vorhaben die besonderen Interessen 
von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt werden. 
Der Kinder- und Jugendbeauftragte unterstützt Kinder 
und Jugendliche im Rahmen der für sie nach § 4 Abs. 
4 der Hauptsatzung vorgesehenen Beteiligtenprozesse.
  

§ 16 Beauftragter für Menschen mit Behinderung
Der Beauftragte für Menschen mit Behinderung hat 
darauf hinzuwirken, dass in gemeindlichen Satzungen, 
Planungen, Beschlüssen und Vorhaben die besonderen 
Interessen von Menschen mit Behinderungen berück-
sichtigt werden.

§ 17 Beauftragter Ortschronist
Der Beauftragte Ortschronist hält das zeitliche Ortsge-
schehen der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf für 
alle Einwohner der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf 
fest und arbeitet die geschichtliche Entwicklung der Ge-
meinde Petershagen/Eggersdorf auf. 

§ 18 Seniorenbeirat
(1)  Der Seniorenbeirat hat darauf hinzuwirken, dass in 

gemeindlichen Satzungen, Planungen, Beschlüssen 
und Vorhaben die besonderen Interessen der Seni-
oren der Gemeinde berücksichtigt werden.

(2)  Der Beirat besteht aus 5 Mitgliedern. Er wählt aus 
seiner Mitte eine vorsitzende Person.

(3)  Mitglieder des Beirates können Vertreter aus örtlich 
wirkenden Interessengruppen, die dem Aufgaben-
gebiet des Beirates entsprechen, sein. Des Weite-
ren können Einwohner mit besonderen Erfahrungen, 
Kenntnissen oder aufgrund besonderen Engage-
ments als Mitglieder des Beirates benannt werden.

§ 19 Medienrat
(1)  Zur Sicherung angemessener, aktueller und ausge-

wogener Unterrichtung der Einwohner durch die in § 
4 Abs. 2 vorgesehenen Medien in allen Angelegen-
heiten der Gemeinde richtet die Gemeinde einen Me-
dienrat ein.

(2)  Dem Medienrat gehören 5 Mitglieder an, die durch 
die Gemeindevertretung für die Dauer der Kommu-
nalwahlperiode bestellt werden.
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(3)  Der Medienrat wählt aus seiner Mitte eine vorsitzende 
Person.

(4)  Dem Medienrat sind die zur Veröffentlichung auf der 
Internet Seite der Gemeinde vorgesehenen Beiträge 
– mit Ausnahme der Ankündigungen gemäß § 21 der 
Hauptsatzung sowie kurzfristiger Mitteilungen – so-
wie das monatlich erscheinende Informationsblatt – 
mit Ausnahme des Amtsblattes – vorab vorzulegen.

§ 20 Gemeindebedienstete
(1)  Die Gemeindevertretung entscheidet auf Vorschlag 

des Bürgermeisters über das Ergebnis des Bewer-
berauswahlverfahrens bei der Begründung eines Be-
amtenverhältnisses sowie über die Einstellung und 
ordentliche Kündigung von Fachbereichsleitungen.

(2)  Über Einstellungen und Kündigungen sowie Ent-
lassungen informiert der Bürgermeister die Ge-
meindevertretung im nichtöffentlichen Teil ihrer dem 
Zeitpunkt der Einstellung oder Kündigung oder Ent-
lassung nächstfolgenden Sitzung.

(3)  Die Unterzeichnung von Arbeitsverträgen und son-
stigen schriftlichen Erklärungen zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse der Arbeitnehmenden wird neben 
dem Bürgermeister entsprechend § 61 Abs. 4 Satz 
2 und 3 BbgKVerf auf die Fachbereichsleitung Ver-
waltungssteuerung und die Sachgebietsleitung Per-
sonal- und Projekte übertragen. Näheres regelt die 
Unterschriftsordnung der Gemeindeverwaltung.

Sonstiges/Verfahrensvorschriften

§ 21 Bekanntmachungen
(1)  Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen durch 

den Bürgermeister der Gemeinde Petershagen/Eg-
gersdorf.

(2)  Satzungen und sonstige ortsrechtliche Vorschriften 
der Gemeinde werden, soweit keine sonder-gesetz-
lichen Vorschriften bestehen, durch Veröffentlichung 
des vollen Wortlautes im „Amtsblatt für die Gemein-
de Petershagen/Eggersdorf“ öffentlich bekannt ge-
macht sowie informatorisch auf der Internet Seite der 
Gemeinde veröffentlicht.

(3)  Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrecht-
lichen Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen, so ist diese Verletzung gemäß § 3 Abs. 

4 BbgKVerf unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekannt-
machung der Satzung gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der 
Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung der Satzung verletzt worden sind. 
Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtli-
chen Verfahrens- oder Formvorschriften über die öf-
fentliche Bekanntmachung, jedoch nur dann, wenn 
sich die Betroffenen aufgrund der tatsächlich bewirk-
ten Bekanntmachung in zumutbarer Weise verläs-
slich Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen 
konnten. Dies gilt entsprechend für den Flächennut-
zungsplan und für Verordnungen der Gemeinde.

(4)  Der wesentliche Inhalt der Beschlüsse der Gemein-
devertretung und des Hauptausschusses der Ge-
meindevertretung werden im „Amtsblatt für die Ge-
meinde Petershagen/Eggersdorf” bekannt gemacht, 
soweit nicht im Einzelfall aus Gründen des öffentli-
chen Wohls oder zur Wahrung von Rechten Dritter 
etwas anderes beschlossen wird.

(5)  Bekanntmachungen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Bau-
gesetzbuch (Ort und Dauer der Auslegung von Ent-
würfen von Bauleitplänen) sowie erforderliche Unter-
richtungen der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 S. 1 
Baugesetzbuch erfolgen im „Amtsblatt für die Ge-
meinde Petershagen/ Eggersdorf”.

(6)  Beschlüsse des Umlegungsausschusses der Ge-
meinde, deren öffentliche Bekanntmachung gesetz-
lich vorgeschrieben sind, werden im „Amtsblatt für 
die Gemeinde Petershagen/ Eggersdorf” bekannt 
gemacht.

(7)  Sonstige Bekanntmachungen der Gemeinde, die 
durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, erfol-
gen durch Aushang in den in Absatz 9 bestimmten 
Bekanntmachungskästen der Gemeinde Petersha-
gen/Eggersdorf. Dies umfasst auch durch Rechts-
vorschrift vorgeschriebene ortsübliche Bekanntma-
chungen. Sie werden daneben im „Amtsblatt für die 
Gemeinde Petershagen/Eggersdorf“ abgedruckt. 
Die Dauer des Aushanges beträgt 14 Tage, sofern 
gesetzlich keine andere Aushangfrist bestimmt ist. 
Hierbei werden der Tag des Anschlages und der Ab-
nahme nicht mitgerechnet. Der Tag des Anschlages 
ist beim Anschlag, der Tag der Abnahme nach der 
Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück zu 
vermerken. Der Vermerk ist mit der Unterschrift des 
jeweiligen Bediensteten zu versehen.

(8)  Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Ge-
meindevertretung werden mindestens sechs volle 
Tage vor dem Sitzungstag durch Aushang in den in 
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Absatz 9 bestimmten Bekanntmachungskästen der 
Gemeinde Petershagen/Eggersdorf bekannt ge-
macht sowie informatorisch auf der Startseite der In-
ternetseite der Gemeinde veröffentlicht. Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen des Hauptausschusses 
werden mindestens vier volle Tage vor dem Sitzungs-
tag durch Aushang in den in Absatz 9 bestimmten 
Bekanntmachungskästen der Gemeinde Petersha-
gen/Eggersdorf bekannt gemacht sowie informa-
torisch auf der Startseite der Internet Seite der Ge-
meinde veröffentlicht. Die Abnahme bzw. Löschung 
darf frühestens am Tag nach der Sitzung erfolgen. 
Der Tag des Anschlages ist beim Anschlag und der 
Tag der Abnahme bei der Abnahme auf dem aus-
gehängten Schriftstück zu vermerken. Der Vermerk 
ist mit der Unterschrift des jeweiligen Bediensteten 
zu versehen. Bei abgekürzter Ladungsfrist erfolgt der 
Aushang am Tage, nachdem die Ladung zur Post 
gegeben wurde.

(9)  Die Bekanntmachungskästen der Gemeinde Pe-
tershagen/Eggersdorf befinden sich an den folgen-
den Orten:

a)  am Gebäude der Gemeindeverwaltung, OT Pe-
tershagen, Rathausstraße 9,

b)  am Gebäude der Gemeindeverwaltung, OT Eg-
gersdorf, Am Markt 8,

c)  an der Zuwegung zum Strandbad am Bötzsee, 
vor dem Grundstück Altlandsberger Chaussee 
100,

d)  auf dem Vorplatz des S-Bahnhofs „Petershage-
Nord“, links neben dem östlichen Zugang zum 
Bahnsteig.

(10)  Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil 
einer Satzung, einer sonstigen ortsrechtlichen Vor-
schrift oder eines sonstigen Schriftstückes, so kann 
die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile da-
durch ersetzt werden, dass sie im Dienstgebäude 
der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf, Am Markt 
8, 15345 Petershagen/Eggersdorf, zu jedermanns 
Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten 
ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). Die 
Ersatzbekanntmachung wird vom hauptamtlichen 
Bürgermeister der Gemeinde Petershagen/Eggers-
dorf angeordnet. Die Anordnung muss die genau-
en Angaben über Ort und Dauer der Auslegung 
enthalten und ist zusammen mit der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Vorschrift oder dem son-
stigen Schriftstück bekannt zu machen. Die Dauer 
der Auslegung beträgt 14 Tage, sofern keine an-
derslautende sondergesetzliche Vorschrift besteht. 
Beginn und Ende der Auslegung sind aktenkundig 
zu machen.

(11)  Beratungsgegenstände der Gemeindevertretung 
mit länger währenden Verläufen (wie z.B. Bebau-
ungsplanverfahren) werden informatorisch auf der 
Internet Seite der Gemeinde in einfacher Sprache 
mit zeitlicher Reihung, Beratungsverlauf und Quer-
verweis zum Bürgerinformationsportal dargestellt. 
Die Entscheidung über die Darstellung obliegt im 
Zweifel dem jeweils zuständigen Fachausschuss.

§ 22 Verweise
Soweit auf Vorschriften der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg Bezug genommen wird, sind 
diejenigen der Kommunalverfassung von 5 März 2024 
(GVBl. I/24, [Nr. 10] berichtigt [Nr. 38] in der jeweils gel-
tenden Fassung gemeint. 

§ 23 Geschlechtsspezifische Formulierungen
Sofern in dieser Satzung, in anderen Satzungen oder 
ortsrechtlichen Vorschriften der Gemeinde Petersha-
gen/Eggersdorf Funktionen mit einem geschlechtsspe-
zifischen Begriff beschrieben werden, gilt die jeweilige 
Bestimmung auch für das jeweils andere Geschlecht 
sowie Divers gleichermaßen, soweit sich aus der Natur 
der Sache nicht etwas anderes ergibt.

Ausfertigungsvermerk
Die Übereinstimmung des Wortlautes der vorstehen-
den der Hauptsatzung der Gemeinde Petershagen/Eg-
gersdorf vom 17. Oktober 2024 mit dem Wortlaut der 
von der Gemeindevertretung der Gemeinde Petersha-
gen/Eggersdorf am 17. Oktober 2024 beschlossenen 
Satzung wird bestätigt. Das Verfahren zum Erlass der 
Satzung wurde nach den gesetzlichen Bestimmungen 
durchgeführt. Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Petershagen/Eggersdorf,    Siegel
den 21. Oktober 2024    

Marco Rutter
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die Bekanntmachung der Hauptsatzung der Gemein-
de Petershagen/Eggersdorf vom 17. Oktober 2024wird 
angeordnet. Sie ist im Amtsblatt für die Gemeinde Pe-
tershagen/Eggersdorf Nr. 11/2024 am 23. November 
2024 zu vollziehen.

Petershagen/Eggersdorf,    Siegel
den 21. Oktober 2024    

Marco Rutter
Bürgermeister
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schen der Wohnbauentwicklung und der Erweiterung 
des Einzelhandelsstandortes erfolgte durch Beschluss 
der Gemeindevertretung die Ausgliederung der Einzel-
handelsthematik und eine Reduzierung des Geltungs-
bereiches. 

Die Erweiterung des Norma-Marktes erfolgt fortan in ei-
nem eigenständigen Verfahren (BPL Nr. 52 „Großflächi-
ger Einzelhandel an der Ernst-Thälmann-Straße“, Auf-
stellungsbeschluss vom 27.02.2024, Nr. BV/457/2024).

Das Plangebiet befindet sich im östlichen Bereich der 
Gemeinde Petershagen/Eggersdorf im Ortsteil Eggers-
dorf, nahe der Gemeindegrenze zur amtsfreien Stadt 
Strausberg. 

Nördlich und östlich des Plangebiets schließt ein Wald-
gebiet an, in diesem Bereich grenzt zudem unmittelbar 
ein Einzelhandelsbetrieb der Supermarktkette Norma an 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 

Das Plangebiet grenzt im Süden unmittelbar an die 
Ernst-Thälmann-Straße (Landesstraße 234) und im We-
sten an vorhandene Wohnbebauung des Ortsteils Eg-
gersdorf sowie die „Neue Straße“. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 
umfasst rund 1,9 ha und die folgenden Flurstücke in der 
Gemarkung Eggersdorf b. Strausberg

Flur 001: 1482/1, 1482/6, 1628, 2084, 2374, 2375 
und in
Flur 002: 76, 77, 78, 1486, 1487.

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB besteht die Möglichkeit, sich 
über den aktuellen Planungsstand, die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie wesentliche Auswirkungen der Pla-
nung zu informieren und dazu Stellungnahmen abzuge-
ben, die dann von der Gemeindevertretung in die Abwä-
gung eingestellt werden. 

Hierfür wird das Material zur frühzeitigen Beteiligung in 
der Fassung April 2024, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie 
der dazugehörigen Begründung und erste Fachgutach-
ten (Baugrundbericht vom 06.02.2019, Artenschutz-
fachbeitrag vom 23.01.2024, Schallimmissionsprogno-
se Norma Markt vom 28.02.2024) vom

25. November 2024 bis 17. Januar 2025 
für die Öffentlichkeit auf der Internetseite (Geoportal) der 
Gemeinde Petershagen/Eggersdorf („www.geoportal-
petershagen-eggersdorf.de“ -> Öffentliche Ausle-
gungen) veröffentlicht. 

Bekanntmachung der Gemeinde  
Petershagen/Eggersdorf

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49  
„Ernst-Thälmann-Straße/Neue Straße“

● Öffentliche Auslegung des Materials zur früh-
zeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf hat in ihrer Sitzung am 24. Juni 2024 die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Ernst-Thälmann-
Straße/Neue Straße“ im Regelverfahren nach § 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) mit Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 und Umweltbericht nach 2a beschlossen (Beschl.-Nr. 
BV/218/2021).

Grundlegendes Ziel der Planung ist die Sicherung einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung von Wohnen 
und gewerblicher Nutzung in Verbindung mit den Be-
langen von Natur und Umwelt, hier speziell am Rand 
der Siedlungsfläche und dem Übergang in angrenzende 
Waldgebiete. Hierfür soll unter Beachtung immissions-
schutzrechtlicher Belange die Um- und Nachnutzung 
gewerblich genutzter Bereiche sowie von Gartenbra-
chen zu Wohnbauland erfolgen. 

Die westlich unmittelbar an das Plangebiet angrenzen-
de Wohnsiedlungsfläche wird hierdurch ergänzt und 
abgerundet. Im südlichen Bereich soll entlang der Lan-
desstraße L234 / „Ernst-Thälmann-Straße“ außerdem 
teilweise eine Mischnutzung aus Wohnen und ruhigem 
Gewerbe ermöglicht werden. 

Im Rahmen des Verfahrens soll außerdem der Umgang 
mit vorhandenen Altlasten geklärt werden. Das Plange-
biet befindet sich innerhalb der Wohnraumförderkulisse 
„Vorranggebiet Wohnen“ im Ortsentwicklungskonzept 
der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf mit integrierter 
wohnungspolitischer Umsetzungsstrategie (2017) und 
die Planung ist aus den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes entwickelbar.

Im Laufe des Verfahrens wurden Erweiterungsabsichten 
des ansässigen Norma-Marktes in die Großflächigkeit 
bekannt, die auch in Einklang mit dem Einzelhandels-
konzept der Gemeinde stehen. 

Mit Beschluss vom 19.10.2023 erfolgte daher eine Prä-
zisierung der Planungsziele („Sicherung und Entwicklung 
des vorhandenen Lebensmittelmarkt-Standortes an der 
Ernst-Thälmann-Straße als großflächiger Einzelhandel“, 
Beschl.-Nr. BV/421/2023). 
Aufgrund unterschiedlicher Planungszeiträume zwi-
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Zusätzlich liegen die genannten Unterlagen in der Ge-
meindeverwaltung, Fachbereich Bauen, Am Markt 8, 
15345 OT Eggersdorf während der Dienststunden öf-
fentlich aus. Die Dienststunden sind: 

montags, mittwochs, donnerstags von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

dienstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 
Uhr bis 18.00 Uhr

freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können 
Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 49 „Ernst-
Thälmann-Straße/Neue Straße“ abgegeben werden. 

Dies soll gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 BauGB vorzugs-
weise per E-Mail an
planung-stellungnahme@petershagen-eggers-
dorf.de erfolgen. 

Alternativ können Stellungnahmen auch postalisch 
übermittelt oder vor Ort abgegebene werden:
Adresse / Postanschrift: 
Gemeinde Petershagen / Eggersdorf, Fachbereich Bauen 
Am Markt 8 15345 Petershagen/Eggersdorf

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und de-
ren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes 
nicht von Bedeutung ist.

Hinweise zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
Grundlage des § 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbin-
dung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem Brandenburgischen 
Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere In-
formationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: In-
formationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB 
(Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt und auf der o. 
g. Internetseite zum Herunterladen bereitsteht. 

Petershagen/Eggersdorf, 16.10.2024

Marco Rutter
Bürgermeister

Abbildung 1: Lage im Gemeindegebiet

Abbildung 2: Geltungsbereich 
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Bekanntmachung der Gemeinde  
Petershagen/Eggersdorf

●  Inkrafttreten der 4. Fortschreibung des Lärm-
aktionsplanes 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf hat in ihrer Sitzung am 17. Oktober 2024 
den Abschlussbericht der 4. Fortschreibung des Lärm-
aktionsplans beschlossen. 

Die Europäische Union hat mit der EU-Richtlinie 
2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm (Umgebungslärmrichtlinie) ein gemein-
sames Konzept zur Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm beschlossen. Als Ziel sind darin die 
Verhinderung, Minderung und Vorbeugung schädlicher 
Auswirkung und Belästigungen durch Umgebungslärm 
festgeschrieben. Die Umgebungslärmrichtlinie verpflich-
tet die Mitgliedstaaten, in einem Turnus von fünf Jahren 
Lärmkarten und darauf aufbauend kommunale Lärmak-
tionspläne zu erstellen bzw. bestehende Lärmaktions-
pläne zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten.

Die 4. Fortschreibung des Lärmaktionsplans der Ge-
meinde Petershagen/Eggersdorf wurde mit Berück-
sichtigung der im Rahmen der Beteiligung eingegangen 
Stellungnahmen am 17. Oktober 2024 von der Gemein-
devertretung beschlossen. Damit tritt die 4. Fortschrei-
bung des Lärmaktionsplans in Kraft.

Die 4. Fortschreibung des Lärmaktionsplans ist ab sofort 
für die Öffentlichkeit auf der Internetseite der Gemeinde 
Petershagen/Eggersdorf unter:

www.doppeldorf.de/buergerservice/gemeinde/
bauen/staedtebauliche-planung

veröffentlicht. Zusätzlich liegen die genannten Unterla-
gen in der Gemeindeverwaltung, Fachbereich Bauen, 
Am Markt 8, 15345 OT Eggersdorf während der Dienst-
stunden öffentlich aus. 

Petershagen/Eggersdorf, 18.10.2024

Marco Rutter
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung der Mitteilung über einen Grenztermin

Sehr geehrte Frau Giesel,
sehr geehrte Herren Chirchowski,
sehr geehrte Frau Chirchowski

ich habe die öffentliche Bekanntmachung einer Mitteilung an Sie verfügt. Sie können die für Sie bestimmte Be-
nachrichtigung bei mir unter oben angeführter Anschrift einsehen.

Mit freundlichen Grüßen

Kracke,  ÖbVI

Bekanntmachung

Art: _______________________

Ort: _______________________

Zeitraum: _______________________

 
(Unterschrift)
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